
 

 

Amtliche Bekanntmachung Nr. 70/2018 

 

 

5. Änderung des Gebührenverzeichnisses für die Festsetzung von Gebühren für Unter-

suchungen und Kontrollen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht 

im Kreis Steinburg vom 22. September 2013 
 

 

Artikel 1 

 

Änderung des Gebührenverzeichnisses für die Festsetzung von Gebühren für Untersu-

chungen und Kontrollen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht im 

Kreis Steinburg vom 22. September 2013, zuletzt geändert am 16. September 2017 

 

§ 6 des Gebührenverzeichnisses wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst: 

 

„(1) Tarifstelle 1.2.4 

Untersuchung von Wildschweinen und anderem Wild, welches Träger von Trichinen 

sein kann, auf Trichinen bei Probennahme durch amtliches Personal 
 

Anzahl Gebühr je Probe 

1. Tier 7,82 € 

jedes weitere Tier 3,75 € 

 

 (2) Tarifstelle 1.2.4 

 Untersuchung von Wildschweinen und anderem Wild, welches Träger von Trichinen 

sein kann, auf Trichinen bei Probennahme durch amtlich Beauftragte 
 

Anzahl Gebühr je Probe 

1. Tier 5,21 € 

jedes weitere Tier 3,43 € 

 

 (3) Tarifstelle 1.2.4 

 Untersuchung von Wildschweinen und anderem Wild, welches Träger von Trichinen 

sein kann, auf Trichinen durch amtlich Beauftragte und Ablieferung der Probe an der 

Untersuchungsstelle  
 

 

 

2. In Absatz 5 wird der Klammerzusatz hinter der Überschrift „Schwarzwild“ wie folgt gefasst: 

„(Tarifstellen 1.2.1.5.4.1 und 1.2.4)“. 

  

Anzahl Gebühr je Probe 

1. Tier 4,39 € 

jedes weitere Tier 2,61 €“ 



2 
 

 

3. Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 

 

„(5a)  Tarifstelle 1.2.4 und Satz 5 der Anmerkung zu dieser Tarifstelle: befristeter Gebüh-

renerlass zur Reduzierung des Infektionsrisikos bei der Übertragung der Afrikani-

schen Schweinepest 

 

Abweichend von Absatz 1 ermäßigt sich die Gebühr für die Untersuchung auf Trichi-

nen bei Proben von Wildschweinen, die in dem Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 

31. Juli 2020 im Land Schleswig-Holstein erlegt worden sind, 

 

für die 1. Probe 
 

von 7,82 € um den Gebührenanteil in Höhe von 5,21 € für die Kenn-

zeichnung, Erfassung und die Laborleistung 
 

auf 2,61 €; 

 

für jede weitere Probe 
 

von 3,75 € um den Gebührenanteil in Höhe von 3,43 € für die Kenn-

zeichnung, Erfassung und die Laborleistung 
 

auf 0,32 €. 

 

Abweichend von den Absätzen 2 und 3 wird für die Untersuchung auf Trichinen bei 

Proben von Wildschweinen, die in dem Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 

2020 im Land Schleswig-Holstein erlegt worden sind, keine Gebühr erhoben. 

 

Abweichend von Absatz 5 wird für die dort unter der Überschrift ‚Schwarzwild (Tarif-

stellen 1.2.1.5.4.1 und 1.2.4)‘ bezeichnete Dienstleistung ‚Nur Trichinenuntersuchung, 

mit Trichinenmarke und -bescheinigung‘ bei Wildschweinen, die in dem Zeitraum vom 

1. August 2018 bis zum 31. Juli 2020 im Land Schleswig-Holstein erlegt worden sind, 

keine Gebühr erhoben.“ 

 

4. Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

 

„(8)  Je Beschaueinsatz außerhalb der Dienststellen des Kreises Steinburg (Untersuchung 

oder Probennahme) erhöht sich die Gebühr nach den Absätzen 1, 2 und 4 bis 7 für 

das erste untersuchte Tier oder die erste entnommene Probe um 6,59 €.“  
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Artikel 2 

 

Inkrafttreten 

 

Diese 5. Änderung des Gebührenverzeichnisses für die Festsetzung von Gebühren für Unter-

suchungen und Kontrollen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht im 

Kreis Steinburg vom 22. September 2013 tritt mit Wirkung vom 1. August 2018 in Kraft. 

 

 

Itzehoe, 3.8.2018         Kreis Steinburg 

           Der Landrat 

             

          gez. Torsten Wendt 
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